
Anlage 2 

 

zum Geschäftsverteilungsplan 2010 

 

 

Gemeinsame allgemeine Beisitzerliste: 

 

1. In die allgemeine Liste werden mit Ausnahme der aus der Stadt und dem Landkreis 

Lindau bestellten sowie der in Anlage 6 aufgenommenen ehrenamtlichen Richterin-

nen/Richter sämtliche beim Landesarbeitsgericht München bestellten ehrenamtlichen 

Richterinnen /Richter in der zeitlichen Reihenfolge ihrer Bestellung aufgenommen. 

 

2. Scheidet eine ehrenamtliche Richterin/ein ehrenamtlicher Richter im Laufe des Ge-

schäftsjahres aus oder endet die Amtszeit, so wird sie/er in der Liste gestrichen. 

 

3. Wird eine ehrenamtliche Richterin/ein ehrenamtlicher Richter nach Ablauf der 

Amtszeit wieder berufen oder erstmals ernannt, so wird sie/er am Ende der Liste ein-

gereiht, in der sie vorher aufgenommen war. Werden gleichzeitig mehrere ehrenamt-

liche Richterinnen/Richter wiederberufen oder erstmals ernannt, so sind sie in alpha-

betischer Reihenfolge einzutragen. 

 

4. Maßgeblich für die Heranziehung der ehrenamtlichen Richterinnen/Richter nach dem 

Turnus ist der Arbeitstag, der auf den Tag folgt, an dem die Kammergeschäftsstelle 

die Beisitzeranforderung dem Listenführer vorgelegt hat. Gehen an einem Tag meh-

rere Anforderungen verschiedener Kammergeschäftsstellen beim Listenführer ein, so 

werden die ehrenamtlichen Richterinnen/Richter aus der Liste zunächst auf die 

Kammer mit der kleinsten Ordnungszahl und sodann auf die Kammern mit der je-

weils nächsthöheren Ordnungszahl verteilt. Gehen von derselben Kammer gleichzei-

tig Anforderungen für mehrere Sitzungstage ein, so richtet sich die Heranziehung der 

ehrenamtlichen Richterinnen/Richter für diese Kammer nach der zeitlichen Reihen-

folge der Sitzungstage, wobei mit dem nach dem Kalender frühesten Sitzungstag zu 

beginnen ist. 
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5. Ist eine ehrenamtliche Richterin/ein ehrenamtlicher Richter verhindert, so wird sie/er im 

laufenden Turnus ausgelassen. Für sie/ihn wird die/der ehrenamtliche Richterin/Richter 

herangezogen, die/der im Turnus als nächster ansteht. Dabei wird gemäß und unter Be-

achtung der Ziffer 4 verfahren. In der Liste ist bei der verhinderten Richterin oder dem 

verhinderten Richter die Verhinderung und der Tag ihrer Mitteilung (nach Mitteilung v. 

... verhindert), bei der/dem an ihrer/seiner Stelle herangezogenen ehrenamtlichen Rich-

terin/Richter zu vermerken: für die/den verhinderte(n) H. XY, F. XY. 

 

6. Liegt zwischen dem Eingang der Anforderungen der ehrenamtlichen Richterinnen/ 

Richter beim Listenführer und dem Sitzungstag nicht mindestens ein Zeitraum von 

einer Woche (für die Fristberechnung gelten die §§ 187 Abs.1, 188 Abs.2 BGB), so 

erfolgt die Heranziehung aus der Hilfsliste (Anlage 3). Entsprechendes gilt im Falle 

der Verhinderung einer bereits geladenen ehrenamtlichen Richterin oder eines bereits 

geladenen ehrenamtlichen Richters. Der Übergang von der allgemeinen Liste zur 

Hilfsliste ist in beiden Listen zu vermerken. 

 

 

7. Erklärt sich eine geladene ehrenamtliche Richterin oder ein geladener ehrenamtlicher 

Richter erst am Sitzungstag für verhindert oder erscheint sie/er zur Sitzung nicht, so 

wird, sofern sich im Gericht eine andere ehrenamtliche Richterin oder ein anderer 

ehrenamtlicher Richter aufhält (etwa weil sie/er bei einer bereits beendeten Verhand-

lung mitgewirkt hat), die/der bereit ist, einzuspringen, diese/dieser herangezogen. 

Sie/er wird dafür im laufenden oder nächsten Turnus nicht ausgelassen. Der Vorgang 

ist in der Beisitzerliste zu vermerken. 

 

8. Wird eine regulär nach dem Turnus geladene ehrenamtliche Richterin oder ein gela-

dener ehrenamtlicher Richter am rechtzeitigen Erscheinen verhindert und daher aus 

der Hilfsliste eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter herbeige-

rufen, so wird, falls die oder der regulär geladene ehrenamtliche Richterin/Richter 

während der Sitzung erscheint, der laufende Termin noch mit der/dem aus der Hilfs-



 3

liste genommenen ehrenamtlichen Richterin/Richter zu Ende geführt und sodann die 

Sitzung mit der/dem verspäteten ehrenamtlichen Richterin/Richter fortgesetzt. 

 

9. Ehrenamtliche Richterinnen/Richter, die nach der Hilfsliste herangezogen sind, wer-

den beim Turnus der allgemeinen Liste dafür nicht ausgelassen. 

 

10. Wenn in einem Sa-, TaBV-, SaGa-, TaBVGa- oder Ta-Verfahren nach Beginn einer 

Beweisaufnahme vor der Kammer durch Zeugen- oder Parteivernehmung, Au-

genschein oder mündliche Anhörung des Sachverständigen keine die Instanz voll-

ständig beendende Entscheidung ergeht, sind für die weiteren Sitzungen diejenigen 

ehrenamtlichen Richter/ Richterinnen heranzuziehen, die an der Beweisaufnahme 

mitgewirkt haben (gleiche Kammerbesetzung). 

 

 Ist ein ehrenamtlicher Richter/eine ehrenamtliche Richterin verhindert, wird an sei-

ner/ihrer Stelle ein anderer/eine andere ehrenamtlicher Richter/ehrenamtliche Richte-

rin turnusgemäß herangezogen. Dies gilt nicht, wenn der Termin verlegt wird. 

 

11. Wird in einer Sache mit derselben Kammerbesetzung verhandelt, so wird die darauf 

gegründete Heranziehung eines ehrenamtlichen Richters/einer ehrenamtlichen Rich-

terin zur weiteren Verhandlung der Rechtssache im Turnus nicht angerechnet. Die 

Heranziehung in derselben Kammerbesetzung ist bei dem Richter/der Richterin am 

betreffenden Sitzungstag zu vermerken. 

 

 Bei derselben Kammerbesetzung werden deren ehrenamtliche Richter/Richterinnen 

für den ganzen Sitzungstag herangezogen, es sei denn, der Listenführer hat bei 

Kenntniserlangung von derselben Kammerbesetzung bereits andere ehrenamtliche 

Richter/Richterinnen herangezogen. 

 

 Ist eine ehrenamtliche Richterin oder ein ehrenamtlicher Richter in einer Sache kraft 

Gesetzes ausgeschlossen, so gilt sie/er unbeschadet der Regelung in Abs. 2 für den 

ganzen Sitzungstag als verhindert. Der Vorgang ist in der Liste zu vermerken. 
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12. Finden gesonderte Beratungstermine mit ehrenamtlichen Richtern ohne eine mündli-

che Verhandlung statt, wird die Heranziehung der ehrenamtlichen Richter nicht auf 

den Turnus angerechnet. 

 

13. Ehrenamtliche Richterinnen/Richter, die vom Registerführer den Kammern bereits 

zugeteilt sind, gelten als herangezogen auch dann, wenn die ganze Sitzung, für die 

sie zugeteilt sind, aufgehoben oder verlegt wird. Der Turnus läuft weiter. Dies gilt 

unabhängig davon, ob die ehrenamtlichen Richterinnen/Richter bereits geladen wor-

den sind oder nicht. In der Liste der ehrenamtlichen Richterinnen/Richter ist dann 

jeweils zu vermerken, dass der Termin aufgehoben bzw. verlegt worden ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ehrenamtliche Richterinnen/Richter 

 
aus den Kreisen der 
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Frank Antje  Brandhuber Reinhard  
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 6

Braun Irene  Kammler Adelheid  
Ell Raimund  König Peter  
Hagn Ludwig  Onigbanjo Theresa 
Plank Franz  Piesch Gerhard  
Bildobrk Betina Schubeck Josef  
Dallinger Gerhard  Sehr Helga  
Gollum Herbert  Ullrich Ingrid  
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Wildmoser Karl-Heinz  Lee Rudolf  
Böhrer Karl  Sonnleitner Edeltraud  
Weigert Wilhelm  Wischhöfer Martina  
Listl Irmgard Krahl Peter  
Dr Witzemann. Volker  Scheuerl Ulrich 
Dr. Rahmstorf Frank  Witty Johann  
Thomsen Franz  Bänsch Jürgen  
Wolf Silke  Forstner Klaus  
Batz Andreas  Hofmann Paula  
Halbig Klaus Martin  Kalisch Peter  
Stöter Lutz  Kern Josef  
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 7

Schiller Dieter Lindner Carmen 
Stürzer Adalbert Bäumler Werner 
Pollert Dirk  Blöchl Johann 
Geier Roland Hadyk Gerhard  
 Hellmich-Gase Judith 
 Hopper Josef  
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 Bauer Josephine 
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München, den  14. Dezember 2009 
 
 
 
 
 
Mack  Waitz  Dr. Rosenfelder 
 
 
 
 
Burger   Dr. Wanhöfer  Dr. Künzl 
 
 
 
    
Dr. Gericke      Holbeck                                       Dr. Kre-

merskothen 
 
 
 
 
               Moeller                              Dr. Obenaus    

 
 


